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1. Freischaltung der Januar-Abrechnung 

 

Mit der Versionsauslieferung 8.5 am 07.01.2014 kann der Januar 2014 abgerechnet werden. 

Alle Berechnungsparameter ab 01.01.2014 wurden angepasst. 

  



 

 

Stand 26.11.2013 © eurodata Seite 2 von 7 

  

2. SEPA 

2.1 Erzeugung und Übermittlung SEPA-Datei über das Rechenzent-
rum  

 

Mit der Versionsauslieferung 8.5 am 07.01.14 wird die Erzeugung und Übermittlung der     

SEPA-Datei über RZ Pflicht für alle Anwender. 

Das Feld Teilnahme SEPA (elektronischer Zahlungsverkehr) wird systemseitig für alle An-

wender auf Ja gestellt. 

Mandant > rechte Maustaste > Allgemeines > Einstellungen zu den elektronischen Ser-

vices des Rechenzentrums 

 

Achtung: Bei fehlenden IBAN und BIC kommt es zu einem Fehler und das Clearing über das 

Rechenzentrum ist nicht möglich. 
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2.2 Erzeugung SEPA- Überweisungsträger aus dem Rechenzentrum  

 

Ab diesem Zeitpunkt ist der Druck von SEPA-Überweisungsträgern im RZ und Vor Ort mög-

lich. Bei Erzeugung im eurodata-Rechenzentrum wird dies zur Pflicht. Hierzu wird es ein neu-

es Feld in den Abrechnungsdaten des Mandanten geben, das sich Teilnahme SEPA (Papie-

rüberweisung) nennt. Nach einer systemseitigen Abfrage werden wir alle Mandanten, die 

unter den Druckeinstellungen RZ > Zahlungsträger > Ja geschlüsselt haben, dieses neue 

Feld auch mit Ja belegen. 

Mandant > Druckeinstellungen > Auswertungen RZ 
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2.3 Erzeugung SEPA- Überweisungsträger Vor Ort  

 

Drucken Sie Ihre Überweisungen Vor Ort haben Sie bis Ende Januar die Wahl. 

Hinweis: Der Sammler fällt bei SEPA  bei Papierüberweisungen weg. Der Mandant muss also 

jede Papierüberweisung einzeln unterschreiben. Des Weiteren erfordert SEPA neue Blanko-

vorlagen. 

 

Zum Start des SEPA-Verfahrens können Sie die für den Vor-Ort-Druck in edlohn optimierten 

SEPA-Überweisungsträger direkt von eurodata zu folgenden Konditionen beziehen: 

Anzahl Blatt 
Anzahl Überweisungsformulare 

(mit Kopie) 
Preis (netto)  

incl. Verpackung und Fracht 

500 1.000 49,00 EUR  

 1.000 2.000 79,00 EUR 

 2.000  4.000 139,00 EUR 

 5.000  10.000 299,00 EUR 

 

Bitte beachten Sie, dass in den Preisen bereits Verpackung und Fracht enthalten sind. 

Ihr Bestellvorgang ist denkbar einfach: Eine kurze formlose E-Mail an edlohn-

av@eurodata.de mit den Angaben zur Bestellmenge (= Anzahl Blatt) und Ihrer Berater-Nr. 

genügt. 

  

mailto:edlohn-av@eurodata.de
mailto:edlohn-av@eurodata.de
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3. Lohnsteueranmeldung 2014 

 

Mit der Versionsauslieferung 8.5 am 07.01.2014 ist das Erzeugen und Übermitteln der Lohn-

steueranmeldungen für 2014 freigeschaltet.  

 

 

4. Lohnsteuerbescheinigung 2014 

 

Mit der Versionsauslieferung 8.5 am 07.01.2014 ist das Erzeugen und Übermitteln von Lohn-

steuerbescheinigungen für 2014 wegen Austritt freigeschaltet.  
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5. Fälligkeit Sozialversicherungsbeiträge 2014 

 

Die Beiträge sind 2014, wie bisher auch, am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in 

dem die Beschäftigung ausgeübt wird. Samstage und Sonntage sowie gesetzliche Feiertage 

sind keine Bankarbeitstage. 

Auch den 24. und den 31. Dezember lassen Sie unberücksichtigt. 

Der Beitragsnachweis muss der Krankenkasse am fünftletzten Bankarbeitstag um null Uhr 

vorliegen.  

Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der Tabelle: 
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Ab dem Jahr 2014 wird das Übermittlungsdatum der Krankenkassenschätzung in edlohn auf 

den bundeseinheitlich fünfletzten Arbeitstag verlegt. Bisher war als Datum bei Anlage einer 

Krankenkasse der 20. des jeweiligen Monates eingetragen. Wollte man also noch aktiv Ein-

fluss nehmen, war dies bis zum 19. möglich.  

Diese Umstellung des Datums ist allerdings im ersten Schritt nur für die bestehenden Kran-

kenkassen der einzelnen Mandanten möglich. Sollten Sie dem Mandanten eine neue Kran-

kenkasse zuordnen, ist der 20. hinterlegt. Diese Anpassung erfolgt im Laufe des Jahres 2014. 

Beispiel: 

Januar 2014 > Beitragsnachweis muss bis zum 27.01.14 bei der Krankenkasse sein 

In edlohn ist bei den bestehenden Krankenkassen als Datum der 26. hinterlegt. 

Übermittlung erfolgt am 26.01. um 1:00 Uhr. Aktive Einflussnahme ist bis zum 25.01.14 mög-

lich.  

 

 

 


